
 

Genehmigt an der Gemeinderatssitzung vom 07.08.2018 / Anpassung genehmigt am 26.09.2018 
 

Familienergänzende Kinderbetreuung 
 
 

Gesuch um Betreuungsbeiträge  
 
Als gesetzliche Grundlage gilt das Reglement über die Gemeindebeiträge an die familienergänzende 
Kinderbetreuung der Gemeinde Veltheim vom 08.06.2018. 
Die Erziehungsberechtigten tragen die Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung bzw. finanzieren 
diese Kosten voraus. Die Gemeinde Veltheim beteiligt sich unabhängig vom Betreuungsort nach Massgabe 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten an den Betreuungskosten. 
 
 
Personalien der Erziehungsberechtigten, die im gleichen Haushalt leben 

 
Geben Sie hier auch Ihre/n Partner/in an, der/die nicht Elternteil des Kindes ist (wenn Sie im gleichen 
Haushalt leben).  
 

 Person 1 Person 2 

Name   

Vorname   

Strasse   

PLZ / Ort    

Geburtsdatum   

Zivilstand   

E-Mail   

Telefon / Natel   

Beruf    

Arbeitgeber   

Im gleichen Haushalt seit   

 
 
Personalien der Kinder  
 
Welche in einer Betreuungseinheit betreut werden.  
 
 Kind 1 Kind 2 Kind 3 

Name    

Vorname    

Geburtsdatum    

Name Kindsmutter    

Name Kindsvater    

Ort der Betreuung:    

Betreuungsinstitution:    

Kindertagesstätte / Kita ☐ ☐ ☐ 

Kita, Baby von 3-18 Monate ☐ ☐ ☐ 

Tagesfamilie ☐ ☐ ☐ 

Betreuung pro Stunde ☐ ☐ ☐ 

Mittagsbetreuung ☐ ☐ ☐ 
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Erziehungsberechtigte Personen / Umfang der Erwerbstätigkeit  

 
Bei Personen, die Arbeitslosengelder oder eine IV-Rente beziehen, müssen die aktuellen Taggeld-
abrechnungen und die IV-Verfügung beigelegt werden, bei Personen in Ausbildung eine entsprechende 
Ausbildungs-/Studienbescheinigung. Arbeitstätige Personen müssen die Lohnabrechnungen vorlegen. 
 
  Person 1 Person 2 

Angestellt ☐ % % 
Selbständigerwerbend ☐ % % 
Erwerbslos gemeldet (RAV) ☐ % % 
In Ausbildung ☐ % % 
BezügerIn IV-Rente ☐ % % 
Total Pensum  ☐ % % 
 
Wir erhalten Beiträge des Arbeitgebers, der Krankenkasse oder anderer Personen an die Kinderbetreuung.  
Ja      ☐ 

Nein   ☐ 

 
Falls ja, sind dem Gesuch die entsprechenden Belege über die Höhe der Beiträge beizulegen.   
 
 
Erziehungsberechtigte Personen / Sozialhilfe 

 

  Person 1 Person 2 

Beziehen Sie wirtschaftliche Sozialhilfe?  ☐ Ja         ☐ Nein ☐ Ja         ☐ Nein 
Beziehen Sie Elternschafsbeihilfe?  ☐ Ja         ☐ Nein ☐ Ja         ☐ Nein 
 
Quellensteuer 

  Person 1 Person 2 

Werden Sie quellenbesteuert?  ☐ Ja         ☐ Nein ☐ Ja         ☐ Nein 
 
Falls ja, ist dem Gesuch eine aktuelle Quellensteuerbescheinigung (wenn nicht verheiratet auch vom 
Lebenspartner) beizulegen.  
 
 

Auszahlung des Gemeindebeitrages an die familienergänzende Kinderbetreuung 

 
Auszahlung der Betreuungsbeiträge nach Eingang der Monatsabrechnung der Betreuungsinstitution an:  
 
IBAN  
Name, Ort Bank  
KontoinhaberIn  
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Erziehungsberechtigte Personen / Meldepflicht und Einverständniserklärung 

 
Die Gesuchsteller sind verpflichtet, Änderungen in Bezug auf das Arbeitspensum, das Einkommen oder den 
Betreuungsumfang zu melden (wenn immer möglich im Voraus). Dies gilt auch bei Beendigung des 
Betreuungsverhältnisses sowie bei Wegzug aus der Gemeinde Veltheim. Die Meldepflicht liegt bei den 
Erziehungsberechtigten.  
 
Unrechtmässig bezogene Betreuungsbeiträge sind samt Zinsen vollumfänglich zurückzuerstatten 
(Verzinsung ab Auszahlung mit einem Zinssatz von 5 %).  
 
Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass dieses Gesuch vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt ist. 
Gleichzeitig wird die Gemeinde Veltheim ermächtigt, alle notwendigen Auskünfte zur Berechnung der 
Tarifvergünstigung bei den entsprechenden Stellen (z. B. Abteilung Steuern, Arbeitgeber, 
Betreuungsanbieter) einzuholen und falls notwendig weitere Unterlagen einzufordern.  
 
Bemerkungen  
  
  
  
  
  
 
 
Ort und Datum  
  
Unterschrift Person 1  
  
Unterschrift Person 2  
 
Das Gesuch ist einzureichen an: Gemeindeverwaltung Veltheim 

Schulhausstrasse 2 
5106 Veltheim 

 
Betreuungsbeiträge werden ab  ...................................... (Datum) beantragt. 
 
 
Beilagen (in Bezug auf die erziehungsberechtigen Personen): 
☐ Einkommensabrechnungen der letzten drei Monate 

☐ Letzte rechtskräftige Steuerveranlagung  

☐ Bestätigung über Krankenkassen-Prämienverbilligung  

☐ Quellensteuerbescheinigung Kant. Steueramt  

☐ Bescheinigung Beiträge Dritter  

☐ Trennungsurkunde / Scheidungsurteil  

☐ Betreuungsvertrag Betreuungseinheit  

☐ Mietvertrag / Hypothekarvertrag  

☐ IV-Verfügung 

☐ Ausbildungs-/Studienbescheinigung 
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Entscheid der Gemeindeverwaltung Veltheim (diese Seite wird durch die Verwaltung ausgefüllt) 

 
Gesuchsteller 1 (Name/Vorname): …………………………………………………. 
 
Gesuchsteller 2 (Name/Vorname): …………………………………………………. 
 
Gesuch vom: …………………………………………………. 
 
☐ Es besteht kein Anspruch auf Betreuungsbeiträge. Kurze Begründung:  

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
☐ Es besteht im Grundsatz Anspruch auf Betreuungsbeiträge (allmonatliche Überprüfung vorbehalten). 

 
     Die Gemeindebeiträge werden nach Vorlage der Rechnung der Betreuungsinstitution mit   
     Zahlungsbestätigung allmonatlich neu berechnet. 
 
     Es besteht für den Monat   …………….   2018 Anspruch auf Betreuungsbeiträge. 
 
     Der Beitrag der Einwohnergemeinde Veltheim beträgt: 
 
     Steuerbares Einkommen:      Fr. ………… Prozent Gemeindebeitrag …….. % (Einstufung) 
 
     Name der Betreuungsinstitution   ……………………………. 
 
     Anrechenbare Normkosten     Fr.           .00 
     ./. Sockelbeitrag der Erziehungsberechtigte(n) / 20 %      ./. Fr.           .00 
          Fr.           .00 
     ./. weiterer Beitrag der Erziehungsberechtigten gemäss Einstufung Fr.           .00 
     Davon Gemeindebeitrag / …. %     Fr. 
     ========== 
 
Veltheim, ………………………..  Für getreue Berechnung: 
 
  Die Leiterin Finanzen:  Der Verwaltungsleiter: 
 
 
  Sabrina Scheuber  Martin Haller 

 
Geht an: 
a) Gesuchsteller (Einschreiben) 
b) Gemeinderat, Postfach 9, 5106 Veltheim 
c) Finanzverwaltung, 5106 Veltheim 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
1. Falls Sie mit diesem Entscheid nicht einverstanden sind, können Sie dies innert einer nicht  erstreckbaren Frist von 10   
    Tagen seit Zustellung dem Gemeinderat schriftlich mitteilen. Damit wird der Entscheid vollständig aufgehoben und der  
    Gemeinderat entscheidet selber. 
2. Die schriftliche Mitteilung ist an keine Bedingungen geknüpft. Sie kann einen Antrag und eine Begründung enthalten. 
3. Vorbehältlich besonderer Bestimmungen ist das Verfahren vor dem Gemeinderat unentgeltlich. Ein Anspruch auf  
    Ersetzung allfälliger Parteikosten besteht nicht. 
4. Erfolgt innert 10 Tagen keine schriftliche Mitteilung, wird der Entscheid rechtskräftig. 


